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Vorwort 

Diese Untersuchung lag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Freiburg im Breisgau im Wintersemester 1972/73 als Disser-
tation vor. Das Manuskript wurde im November 1972 abgeschlossen. 
Aufsätze und Entscheidungen aus späterer Zeit — insbesondere zur 
politischen Treuepflicht des Beamten — konnten nur noch in be-
schränktem Umfang in das Manuskript eingearbeitet werden. Das 
Hochschulurteil des Bundesverfassungsgerichts  wurde allerdings noch 
in den Ausführungen zum Wissenschaftsbegriff  berücksichtigt. 

Der Verfasser  dankt an dieser Stelle seinem verehrten Doktorvater, 
Herrn Prof.  Dr. Werner von Simson, für die kritische Betreuung der 
Arbeit. 

Herrn Ministerialrat a.D. Dr. J. Broermann sei dafür gedankt, daß 
er diese Untersuchung in seine Schriftenreihe  aufgenommen hat. Dank 
schulde ich schließlich auch dem Herrn Bundesminister des Innern, der 
die Veröffentlichung  dieser Arbeit durch die Gewährung eines Druck-
kostenzuschusses gefördert  hat. 

Ansbach, im Oktober 1974 
Wolf  gang Schrödter 
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Einleitung 

I . Das Problem 

Nach seinem W o r t l a u t v e r b ü r g t A r t . 5 Abs. 3 G G 1 j edem e in G r u n d -
recht, der sich i n Wissenschaft, Forschung u n d Leh re betä t ig t . V ie le 
I n te rp re ten dieses Grundrechts u n d seiner V o r l ä u f e r 2 s ind dennoch der 
Versuchung erlegen, d ie Wissenschaftsfre ihei t  du rch d ie B r i l l e des 
Hochschul lehrers als „ar is tokrat isches" Grund rech t 3 der akademischen 
Forschungs- u n d Leh r f r e i he i t  zu betrachten. D ie meis ten A u t o r e n v e r -
kennen z w a r n icht , daß d ie Wissenschaft k e i n Monopo l der Hochschulen 
b i l de t ; sie verz ichten aber darauf ,  den E in f l uß des A r t . 5 Abs. 3 G G auf 
d ie Hechtsste l lung des Wissenschaft lers zu untersuchen, der außerha lb 
e iner Hochschu lkorpora t ion — als P r i va tge leh r te r , als I ndus t r i e fo r -
scher, aber auch als Wissenschaft ler an staat l ichen Forschungseinr ich-
tungen — wissenschaft l ich w i r k t . Dieser v o n Bull  zu Recht beanstan-
dete B e f u n d 4 s t rah l t au f das beamtenrecht l iche S c h r i f t t u m aus: es feh l t 
b isher — sieht m a n e i n m a l v o n den A r b e i t e n z u m beamtenrecht l ichen 
Status des Hochschul lehrers ab 5 — eine Unte rsuchung über d ie W i r -

1 Art. 5 Abs. 3 GG lautet: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre 
sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfas-
sung." 

2 Zur Geschichte der Wissenschaftsfreiheit:  Dieses Grundrecht war erst-
mals in der Paulskirchenverfassung enthalten; § 152 der Paulskirchen Verfas-
sung lautete: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei." Von der Pauls-
kirchenverfassung gelangte die Wissenschaftsfreiheit  unverändert über die 
oktroyierte preußische Verfassung (vom 5. Dezember 1848, GS 375) (Art. 17) 
in die revidierte preußische Verfassung (vom 31. Januar 1850, GS 17) 
(Art. 20). Art. 142 WRV lautete: „Die Kunst, die Wissenschaft und ihre 
Lehre sind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege 
teil." Zur historischen Entwicklung der Wissenschaftsfreiheit  etwa Hans 
Thieme,  in: Thieme / Wehrhahn, Die Freiheit der Künste und Wissenschaf-
ten, 1 ff.  und — ausführlich — Schmidt,  Freiheit der Wissenschaft, passim, 
insbesondere 43 ff.,  60 ff.  Interessante Belege auch bei Schwinge,  178 ff.  Zur 
Bedeutung der Entstehungsgeschichte der Wissenschaftsfreiheit  im 19. Jahr-
hundert für die Auslegung des Art. 5 Abs. 3 GG Zwirner,  AöR 98 (1973), 
313 ff.  Vgl. auch unten, 1. Teil, 1. Abschnitt, unter D I 4. 

8 Bettermann,  Universitätstage 1963, 71. 
4 Bull,  WissR 4 (1971), 35; Bull meint scherzhaft, der „Herr vom anderen 

Stern" müßte nach einem Studium des verfassungsrechtlichen Schrifttums 
zu Art. 5 Abs. 3 GG den Eindruck gewinnen, als gebe es außerhalb der 
Universitäten keine Probleme der Wissenschaftsfreiheit. 

5 Dazu etwa — unter Berücksichtigung der Mitbestimmungsproblematik 
— Evers,  Weisungsrechte, 41 ff.  und — immer noch aktuell und lesenswert 
— Kitzingers  Auslegung des Art. 142 WRV. 

2 Schrödter 
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kungskraft  der Wissenschaftsfreiheit  im Sonderstatus des Beamten8. 
Die vorliegende Arbeit w i l l diese Lücke im beamtenrechtlichen Schrift-
tum teilweise ausfüllen: am Recht des Beamten auf Ausübung einer 
wissenschaftlichen Nebentätigkeit soll nachgewiesen werden, daß Ar t . 5 
Abs. 3 GG auch außerhalb der Hochschulen eine durchaus eigenständige 
Bedeutung entfaltet. 

Die gesetzliche Regelung des Rechts der wissenschaftlichen Neben-
tätigkeit läßt sich in wenigen Sätzen umschreiben. Nach § 65 Abs. 1 
BBG7 darf  ein Beamter eine entgeltliche Nebentätigkeit — also ein 
Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung8 — nur mi t Genehmigung sei-
ner obersten Dienstbehörde ausüben. Nach § 65 Abs. 2 BBG i. V. m. § 5 
Abs. 2 BNebtVO kann diese Genehmigung versagt werden, wenn die 
Nebentätigkeit des Beamten einzelne dienstliche Interessen, insbeson-
dere die Leistungen des Beamten, seine Unparteilichkeit oder auch Un-
befangenheit beeinträchtigen könnte. I n Abkehr von dieser Regel ent-
bindet § 66 Abs. 1 BBG einzelne Nebentätigkeiten des Beamten von 
einer Genehmigungspflicht, so auch die „schriftstellerische,  wissen-
schaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit". Eine Schranke dieser 
privilegierten Nebentätigkeiten bildet § 66 Abs. 2 BBG, der lapidar 
bestimmt: „Die dienstliche Verantwortl ichkeit des Beamten bleibt un-
berührt; es ist Pflicht des Dienstvorgesetzten, Mißbräuchen entgegen-
zutreten9." 

Eine überzeugende Interpretation dieser Bestimmungen ist bisher 
nicht gelungen. Schon ein Blick in das beamtenrechtliche Schrifttum 
zum Recht der Nebentätigkeit offenbart  zwei Problemfelder  des § 66 
BBG — Al t . wissenschaftliche Nebentätigkeit —, die neu bestellt wer-
den müssen: 

. 1. Streit herrscht über den Anwendungsbereich des Rechts der wis-
senschaftlichen Nebentätigkeit. Viele Autoren verfechten einen engen 
beamtenrechtlichen Wissenschaftsbegriff,  der in die Praxis Eingang 
gefunden hat und dazu führt, daß § 66 Abs. 1 Nr. 2 BBG teilweise „leer-
läuft". Um nur zwei bedeutsame Beispiele zu nennen: Nach der h. M. 
ist die außerdienstliche wissenschaftliche  Lehrtätigkeit  eines Beamten 
genehmigungspflichtig, wenn sie gegen Entgelt oder auf längere Dauer 
ausgeübt w i rd 1 0 . Stößt diese enge Interpretation des § 66 Abs. 1 Nr. 2 

6 Ausdrücklich ausgeklammert bei v . Münch, Freie Meinungsäußerung, 11 
Fußn. 2; Böttcher , 14; Finger , ZBR 1965, 225. 

7 Das Recht der wissenschaftlichen Nebentätigkeit wird im folgenden an 
der Regelung der §§ 65, 66 BBG dargestellt. Auf Besonderheiten des Landes-
rechts wird jeweils verwiesen. Eine übersichtliche Zusammenstellung des 
geltenden Rechts findet sich bei Wilhelm , BNebtVO, 111 ff. 

8 Zum Begriff  der Nebentätigkeit vgl. § 1 BNebtVO. 
9 Zum Landesrecht unten 2. Teil, 2. Abschnitt, Fußn. 1. 
1 0 Statt vieler Fischbach,  BBG, § 66 Anm. I I 3 a Fußn. 5 für die nebenamt-

liche Vorlesungstätigkeit eines Studienrats an einer Universität; Plog / 
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BBG noch auf Widerstand11, so herrscht im Schrifttum doch kein Streit 
darüber, daß ein Beamter für die Ausübung einer wissenschaftlichen 
Gutachtertätigkeit — sofern die Gutachtertätigkeit nicht nach § 5 Abs. 1 
BNebtVO wegen ihres geringen Umfangs als genehmigt gi l t — die Ge-
nehmigung der obersten Dienstbehörde benötigt12. Eine Ausnahme gi l t 
nach § 66 Abs. 1 Nr. 3 BBG allein für eine „mi t Lehr- oder Forschungs-
aufgaben zusammenhängende selbständige Gutachtertätigkeit von Be-
amten an wissenschaftlichen Instituten und Anstalten". 

Die Begründung für diese den unbefangenen Interpreten der §§ 65, 66 
BBG zumindest überraschende enge Bestimmung des Begriffs  der wis-
senschaftlichen Nebentätigkeit kann man nur ahnen. Vielen Autoren 
scheint die Vorstellung vorzuschweben, eine wissenschaftliche Neben-
tätigkeit i. S. des § 66 Abs. 1 Nr. 2 BBG liege nicht mehr vor, wenn der 
Beamte aus finanziellen Gründen eine Lehrtätigkeit aufnimmt oder 
Gutachten erstattet18. 

2. Schwierigkeiten bereitet auch die Auslegung des § 66 Abs. 2 BBG. 
Die Formulierung: „Die dienstliche Verantwortl ichkeit des Beamten 
bleibt unberührt", soll offensichtlich  klarstellen, daß der Beamte bei 
Ausübung einer genehmigungsfreien Nebentätigkeit i. S. des § 66 Abs. 1 
BBG — und damit auch als Wissenschaftler — an seine Dienstpflichten 
gebunden ist. Damit stellt sich dem Interpreten des Rechts der wissen-
schaftlichen Nebentätigkeit die bisher fast ausschließlich unter dem 
Blickwinkel des Hochschullehrerbeamtenrechts erörterte Frage nach 
dem Verhältnis der Wissenschaftsfreiheit  zu den einzelnen Beamten-
pflichten. 

Heftiger Streit rankt sich schließlich um die in § 66 Abs. 2 HS 2 BBG 
konstituierte Pflicht des Dienstvorgesetzten zur „Mißbrauchsaufsicht" 14. 

Wiedow/Beck,  BBG, § 66 Rdn. 7. Typisch für die Verwaltungspraxis der 
Länder W zu § 74 NBG ( = 66 BBG) unter Nr. 1 Abs. 2: „Eine Lehrtätigkeit, 
auch wenn sie in Form einer Vortragsreihe ausgeübt wird, ist nicht genehmi-
gungsfrei i. S. des § 74 Abs. 1 Nr. 3" ( W vom 4. Januar 1963, Nds. MB1. 42). 
Weitere Nachweise unten 1. Teil, 1. Abschnitt, Fußn. 43. 

1 1 So etwa üle, BRRG, § 42 Rdn. 3. Weitere Nachweise unten 1. Teil, 1. Ab-
schnitt, Fußn. 44. 

1 2 So etwa Crisolli / Schwarz,  HBG, § 80 Rdn. 10; Plog  / Wiedow /  Beck, 
BBG, § 66 Rdn. 8. Weitere Nachweise unten 1. Teil, 1. Abschnitt, Fußn. 221. 

1 8 So wohl Crisolli / Schwarz,  HBG, § 80 Rdn. 4; Thiele,  DöD 1957, 8 meint, 
bei einer gewerblichen Nebenabsicht entfalle die Genehmigungsfreiheit. Da 
kein Autor eine wissenschaftliche Gutachtertätigkeit — mit Ausnahme des 
in § 66 Abs. 1 Nr. 3 BBG geregelten Falles — für genehmigungsfrei hält, 
deckt sich insoweit die heutige Auslegung des § 66 Abs. 1 Nr. 2 BBG mit 
der Verwaltungspraxis des Jahres 1933: In den Durchführungsbestimmungen 
zu Kapitel I V des BRÄG hieß es zu § 9 Nr. 1, jede Nebentätigkeit sei geneh-
migungspflichtig, „bei welcher durch Arbeitsleistung irgendwelcher Art eine 
Vergütung erzielt wird" (vom 28. August 1933, RGBl. I S. 612). Zur Ge-
schichte des Nebentätigkeitsrechts Schütz,  DöD 1959, 121 und Wilhelm, 
BNebtVO, Einführung, 17 ff. 
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